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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1965

Norm

StVO §3 B3b

StVO §20 IA

Rechtssatz

Im Straßenverkehr dienen Geschwindigkeitsbeschränkungen schon deshalb grundsätzlich auch der Sicherheit von

Menschen, weil Dritte auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung vertrauen können. Der Normadressat hat

die Geschwindigkeitsbeschränkung zu befolgen, ohne sich auf Spekulationen über ihren Grund und Zweck

einzulassen.
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